
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/8/13 2Ob197/98d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.08.1998

Norm

ABGB §1175 Aa

ABGB §1175 D

Rechtssatz

Der Gesellschaftsvertrag ist ein multilateraler Vertrag, der durch übereinstimmende Willenserklärung aller

Vertragspartner zustandekommt. Als solcher bedarf er grundsätzlich der Zustimmung aller am Vertragsabschluß

beteiligten Personen. Die Willenserklärungen werden nicht dem einzelnen Vertragspartner gegenüber abgegeben,

sondern richten sich an die Gesamtheit der Vertragsteilnehmer.
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